
BERN – Der Bundesrat teilt grund-
sätzlich das Anliegen der Volksinitia-
tive «Für tiefere Prämien – Kosten-
bremse im Gesundheitswesen (Kos-
tenbremse-Initiative)»  der  Christ-
lich-Demokratischen  Volkspartei 
(CVP), das Kostenwachstum im Ge-
sundheitswesen zu begrenzen. Der 
von der Initiative vorgeschlagene 
Mechanismus ist aber zu starr, des-
halb  lehnt  er  die  Initiative  ab. 
Dies hat er an seiner Sitzung vom 
20. Mai 2020 entschieden. Als in-
direkten Gegenvorschlag beschliesst 
der Bundesrat die Einführung einer 
Zielvorgabe für die Kostenentwick-
lung in der obligatorischen Kran-
kenpfl egeversicherung (OKP). Diese 
Massnahme ist Teil des laufenden 
Kostendämpfungsprogramms. 

Die Initiative will Bundesrat und 
Kantone verpfl ichten, eine Kosten-
bremse einzuführen. Liegt das Kos-
tenwachstum pro versicherte Person 
zwei Jahre nach Annahme der Ini-
tiative um einen Fünftel über der 
Nominallohnentwicklung, soll der 
Bundesrat in Zusammenarbeit mit 
den Kantonen Kostenbegrenzungs-
massnahmen ergreifen, die ab dem 

nachfolgenden Jahr wirksam wer-
den. Damit soll erreicht werden, dass 
sich die Kosten in der OKP entspre-
chend der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft und der durchschnittli-

chen Löhne entwickeln und die Prä-
mien bezahlbar bleiben. 

Koppelung an Lohnentwicklung 
greift zu kurz

Der  Bundesrat  befürwortet 
grundsätzlich das Anliegen der Ini-
tiative, das Kostenwachstum in der 
OKP und die Belastung der Prä-
mienzahler zu bremsen. Allerdings 
ist die Koppelung an die Lohnent-
wicklung zu starr und undifferen-
ziert. Faktoren wie die Demografi e, 
der technisch-medizinische Fort-
schritt sowie die Abhängigkeit der 
Löhne vom Konjunkturverlauf wer-
den nicht berücksichtigt. Es besteht 
die Gefahr, dass die starre Ausgaben-
regel je nach Umsetzung eine Ratio-
nierung der Leistungen zur Folge 
hat und in eine Zweiklassenmedizin 
führt. 

Zielvorgabe nimmt Anliegen 
der Initiative auf 

Der Bundesrat beschliesst als in-
direkten Gegenvorschlag zur Initia-
tive die Einführung einer Zielvorgabe 
für das Kostenwachstum in der OKP. 
Bund und Kantone sollen jährlich 
festlegen, wie stark die Kosten in den 
einzelnen Bereichen der OKP wach-
sen dürfen. Sie beziehen dabei die ver-
antwortlichen gesundheitspolitischen 
Akteure mit ein. Diese bestimmen in 
erster Linie, welche Korrekturmass-
nahmen zu ergreifen sind, wenn die 
Vorgaben überschritten werden. 

Heute  fehlen  systematische 
Überlegungen dazu, welches Kos-
tenwachstum in den einzelnen Be-
reichen der OKP angemessen ist. Mit 
der Zielvorgabe wird diese Diskus-
sion geführt. Dies erhöht die Trans-
parenz und stärkt die Tarifpartner-

schaft. Die verantwortlichen Akteure
werden in die Verantwortung ge-
nommen und medizinisch unnötige 
Leistungen reduziert. 

Die Zielvorgabe erfüllt die An-
liegen der Initiative und zeigt zusätz-
lich auf, wie und mit welchen Mass-
nahmen die vorgegebenen Ziele er-
reicht werden können, ohne dass 
eine Rationierung von medizinisch 
nötigen Leistungen stattfi ndet. 

Die Einführung der Zielvorgabe 
erfordert eine Anpassung des Bun-
desgesetzes über die Krankenver-
sicherung  (KVG).  Der  Bundesrat 
wird einen entsprechenden Vor-
schlag noch in diesem Jahr in die 
Vernehmlassung schicken. Die Ziel-
vorgabe ist eine zentrale Massnahme 
des laufenden Kostendämpfungs-
programms des Bundesrats. DT
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BERN – Die Massnahme des Bun-
desrats, nur noch dringliche Be-
handlungen und Eingriffe zuzulas-
sen, hat für die Ärzteschaft zu einem 
Rückgang der Patientenkontakte um 
durchschnittlich 70 Prozent geführt. 
Die Lockerung dieser Massnahme 
zur Eindämmung der Ansteckungen 
mit COVID-19 hat nicht zu einem 
Anstieg der Erkrankungen geführt. 

Seit dem 27. April waren wieder 
alle Eingriffe und Behandlungen in 
Spitälern, Arzt- und Zahnarztpraxen 
erlaubt. Dass die genehmigten Lo-
ckerungen nicht zu einem Anstieg 
der Erkrankungen geführt haben, 
zeigt, dass die Bevölkerung sich an 
die Distanz- und Hygienemassnah-
men gehalten hat. 

Ärzte setzen die Schutz-
massnahmen gewissenhaft um 

Damit die Ärzteschaft die getrof-
fenen Hygienemassnahmen weiter-
hin erfüllen und ihre Arbeit effektiv 
leisten kann, ist sie auf eine ausrei-
chende Versorgung mit Schutzmate-
rialien, Medikamenten, Impfstoffen, 

Medizinalprodukten und Fachkräf-
ten angewiesen. Hier stehen gemäss 
Pandemieplan Bund und Kantone 
für die Versorgung in der Pfl icht, ins-
besondere wenn über die üblichen 
Vertriebskanäle nicht genügend ge-
liefert werden kann. Das Gesund-
heitswesen hat seine Effi zienz unter 
Beweis gestellt. Ärzte haben in den 
letzten Wochen und Monaten in 
guter Zusammenarbeit mit den Be-
hörden mit geringstem administra-
tivem Aufwand Entscheide gefällt 
und umgesetzt. Die konsequente 
Einhaltung der aktuellen Schutz-
massnahmen bedingt, dass Ärzte 
räumliche und zeitliche Distanz zwi-
schen Patienten schaffen. Dies führt 
zu einer künstlichen Verknappung 
von Abklärungen, Behandlungen 
und Beratungen um rund 30 Pro-
zent. Es ist an der Zeit, die medizini-
sche Versorgung stärker unter dem 
Gesichtspunkt  der  Versorgungs-
sicherheit  und  der  sogenannten 
«Preparedness» zu betrachten. DT
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BERN – Patienten sind verpfl ich-
tet, sich an den Kosten eines Spital-
aufenthalts zu beteiligen. Um Klar-
heit über die Anzahl der zu bezah-
lenden Tage zu schaffen, hat der 
Bundesrat an seiner Sitzung vom 

12. Juni 2020 eine Präzisierung der 
Krankenversicherungsverordnung 
(KVV) in die Vernehmlassung ge-
schickt. 

Die Versicherten sind verpfl ich-
tet, einen Beitrag von 15 Franken 
pro Tag an die Kosten ihres Spital-
aufenthalts zu leisten. Allerdings ist 
aktuell nicht präzisiert, wie die An-
zahl der Tage für die Berechnung 
des Spitalkostenbeitrags durch die 
Versicherer zu ermitteln sind. Der 

Bundesrat hat entschieden, die 
KVV dahingehend zu präzisie-
ren, dass die Versicherten den 
Spitalbeitrag weder für den 
Austrittstag noch für die Ur-

laubstage leisten müssen. Mit 
dieser Regelung soll Klarheit 

über die Anzahl der zu bezah-
lenden Tage geschaffen werden. 

Die neue Regelung des 
Spitalkostenbeitrags führt 
zu Mehrkosten bei den 
Versicherern von maxi-
mal 22 Millionen Fran-
ken pro Jahr. 

Die Vernehmlassung 
zur Präzisierung der 
KVV fi ndet vom 12. Juni 
bis zum 5. Oktober 2020 
statt. DT
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